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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Honorarkonsuln 
BEZUG Ihre Anfrage vom 11.07.2015 

ANLAGE - 
GZ 505-511.E-IFG 152-2015  (bitte bei Antwort angeben) 

Berlin, 05.08.2015 
Sehr geehrte Frau Conzales, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) teilt das Auswärtige Amt folgendes mit:  

 

Honorarkonsuln sind ehrenamtlich tätig und erhalten kein Honorar im Sinne von 

Vergütung durch das Auswärtige Amt. In § 26 KG sind die Einnahmen aufgeführt, aus 

denen Honorarkonsularbeamte die durch ihre Amtstätigkeit entstehenden 

Verwaltungskosten bestreiten oder zumindest zum überwiegenden Teil ausgleichen.  

 

Eine gesonderte Honorarordnung für Honorarkonsuln existiert nicht. 

Ein Anspruch auf Informationszugang nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG besteht daher nicht. 

 

Dieses Schreiben ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Stefanie Steinbrück 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

 
Frau 
Selma Conzales 
 
Nur er E-Mail: 
s.conzales.pzh46gfz4u@fragdenstaat.de 

HAUSANSCHRIFT 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

POSTANSCHRIFT 
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TEL + 49 (0)30 18-17-6070 

FAX + 49 (0)30 18-17-53351 
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Stefanie Steinbrück 
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